Ergänzungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag
für kurzfristig Beschäftigte gem. § 8 Absatz 1 Ziff. 2 SGB IV mit einer Beschäftigung mit höchstens 3 Monaten im Kalenderjahr

Zwischen der Firma___________________________________________________________________________________
als Arbeitgeber

und Herrn/Frau ____________________________________________________________________________________
als Arbeitnehmer*
wird folgende Ergänzungsvereinbarung zu den Allgemeinen Arbeitsbedingungen vom       geschlossen: 

§ 1 Beschäftigungszeitraum

Der Arbeitnehmer wird in der Zeit vom       bis       als kurzfristig Beschäftigter eingestellt. Die Beschäftigung erfolgt mit folgenden Tätigkeiten:      

Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Arbeitnehmer an mindestens fünf Arbeitstagen in der Woche eingesetzt wird. 

Arbeitsort ist derzeit      . Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer aus betrieblichen Gründen an einem anderen Ort, insbesondere in dem Betrieb des Arbeitgebers in xxx einzusetzen
. 

§ 2 Status der Beschäftigung

Der Arbeitnehmer erklärt zurzeit folgenden Status*) zu haben: 

· Schüler (in)





· Studienbewerber (in)

· Selbstständige(r)

· Student(in)

· Arbeitslose(r)

· Schulentlassene(r)

· Altersvollrentner (in)
· Arbeitnehmer (in) mit Hauptbeschäftigung 
· Beamtin/Beamter

· Sonstige: _________________________________

*) Zutreffendes bitte ankreuzen

§ 3 Arbeitszeitregelung, Aufzeichnungspflichten, Vergütung
Die Dauer der Arbeitszeit pro Einsatztag beträgt mindestens       Stunden. Ist keine Mindeststundenzahl vereinbart, wird der Arbeitnehmer jeweils für mindestens drei aufeinander folgende Stunden beschäftigt. 

Der Arbeitgeber wird die Tage, an denen gearbeitet werden soll, sowie die Dauer und die genaue Lage der Arbeitszeit, an den einzelnen Einsatztagen mindestens vier Tage im Voraus mitteilen.
Der Mitarbeiter ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit (täglich) aufzuzeichnen und bis spätestens zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages seinem Vorgesetzten zur Gegenzeichnung zu übergeben. Soweit im Betrieb eine elektronische Zeiterfassung erfolgt, ist diese zu nutzen und bis spätestens zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages sind Korrekturen oder Nachträge dem Vorgesetzten zur Nacherfassung zu übergeben.
Der Arbeitnehmer erhält für seine Tätigkeit einen Stundenlohn in Höhe von       EUR brutto
. Das Gehalt wird am Ende eines jeden Monats nach Abzug der gesetzlichen Steuern und Abgaben auf ein vom Arbeitnehmer zu benennendes Konto überwiesen. 

*Ungeachtet des Begriffes „Arbeitnehmer“ gilt dieser Vertrag für Mitarbeiter/innen beiderlei Geschlechts. Die Verwendung der männlichen Form dient der Vereinfachung und Übersichtlichkeit. Sie ist kein Zeichen unterschiedlicher Behandlung der Geschlechter.
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§ 4 Weitere Beschäftigungen

Die Parteien sind sich darüber einig, dass Geschäftsgrundlage des Arbeitsvertrages die Versicherungsfreiheit in allen Zweigen der Sozialversicherung ist. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, das Bestehen und die beabsichtigte Aufnahme jeder weiteren (auch selbstständigen) Beschäftigung dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Jede weitere (auch selbstständige) Beschäftigung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Arbeitgebers ausgeübt werden. Die Zustimmung ist widerruflich. 

Ist der Arbeitnehmer Student oder Schüler, verpflichtet er sich, die Immatrikulationsbescheinigung bzw. Schulbescheinigung unaufgefordert vor Arbeitsantritt im Original vorzulegen. 
Der Arbeitnehmer versichert, dass er im laufenden Kalenderjahr keine kurzfristige Beschäftigung ausgeübt hat.

Des Weiteren erklärt er, zurzeit 

· keine weiteren Beschäftigungen auszuüben *)
· zurzeit folgende weitere Beschäftigung(en) auszuüben *)
	Beschäftigungsbeginn 
	Arbeitgeber mit Adresse 
	Die weitere Beschäftigung ist 

	1. 
	
	· geringfügig entlohnt *)

· nicht geringfügig entlohnt *)

	2. 
	
	· geringfügig entlohnt *)

· nicht geringfügig entlohnt *)

	3. 
	
	· geringfügig entlohnt *)

· nicht geringfügig entlohnt *)


Anmerkung: Eine geringfügig entlohnte – für den Arbeitnehmer abgabenfreie – Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 520 € nicht übersteigt (ab dem 01.10.2022, davor 450,- €) 

*) Zutreffendes ankreuzen. Ohne Ankreuzen erklärt der Arbeitnehmer damit, zurzeit keine weiteren Beschäftigungen auszuüben. 
§ 5 Erstattungsverpflichtung

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich für den Fall, dass er gegen seine Verpflichtungen aus den §§ 3, 4 dieser Ergänzungsvereinbarung verstößt, dem Arbeitgeber den daraus entstehenden Schaden, insbesondere die abzuführenden Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge zu erstatten. Abzuführende Sozialversicherungsbeiträge sind wie Vorschüsse zu behandeln und können mit künftigen Gehaltsansprüchen verrechnet werden. 

§ 6 Vertragsausfertigungen

Jeder Vertragspartner hat eine Ausfertigung dieser Zusatzvereinbarung erhalten. 

____________________________, den_________________

__________________________________________________

_________________________________

Arbeitgeber






Arbeitnehmer









___________________________________









bei Minderjährigen gesetzliche ® Vertreter (in)









(beide Elternteile bzw. Vormund)

Hinweis
:

Nach dem Nachweisgesetz müssten im Grunde auch die nachfolgenden Punkte noch in diesen Vertrag mit aufgenommen werden. Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie in unserem Merkblatt zum Nachweisgesetz im internen Teil der Homepage.
§ xxx Urlaub

Der Arbeitnehmer hat – ausgehend von einer 6-Tage-Woche – einen Urlaubsanspruch in Höhe von Werktagen pro Kalenderjahr. Werktage sind die Wochentage Montag bis Samstag. Im Urlaubsanspruch enthalten ist ein über den gesetzlichen Anspruch von 24 Werktagen hinausgehender vertraglicher Mehrurlaub von       Werktagen.

§ xxx Betriebliche Altersversorgung

Ein Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung besteht nicht. Auf die gesetzliche Möglichkeit der Entgeltumwandlung wird hingewiesen.

Alternativ:

Für die Altersversorgung gelten die Unternehmensrichtlinien in ihrer jeweils geltenden Fassung.

Alternativ:

Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung unmittelbar über den Arbeitgeber.

Alternativ:

Derzeit erfolgt die Durchführung der betrieblichen Altersversorgung über eine Direktversicherung bei der … Versicherung mit Sitz in [Adresse] / über die Pensionskasse / den Pensionsfonds der mit Sitz in

[ / über die Unterstützungskasse der mit Sitz in [Adresse] als externen Versorgungsträger.

§ xxx Fortbildungen

Ein Anspruch auf eine vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung besteht nicht.

Alternativ:

Der Arbeitgeber bietet folgende Fortbildungen an:      
alternativ:

Der Arbeitgeber bietet folgende Fortbildungen an: Ferner besteht ein Anspruch auf Fortbildungen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg).

Alternativ bei Betriebsratseigenschaft:

Ein Anspruch auf Fortbildungen besteht nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg oder dem BetrVG).

§ xxx Tarifverträge, kollektive Vereinbarungen

Tarifverträge oder sonstige kollektive Regelungen finden auf das Arbeitsverhältnis keine Anwendung.
Alternativ:

Tarifverträge finden auf das Arbeitsverhältnis. mit Ausnahme des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen vom 26.10.82, solange dieser allgemeinverbindlich ist, keine Anwendung.

Alternativ für Betriebe mit Betriebsrat:

Tarifverträge finden auf das Arbeitsverhältnis. mit Ausnahme des Tarifvertrages über vermögenswirksame Leistungen vom 26.10.82, solange dieser allgemeinverbindlich ist, keine Anwendung.

Auf ihr Arbeitsverhältnis finden die mit dem Betriebsrat des Betriebs abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen sowie ggf. die mit dem Gesamtbetriebsrat für das Unternehmen abgeschlossenen Gesamtbetriebsvereinbarungen Anwendung (bitte streichen, falls kein Gesamtbetriebsrat vorhanden.

�Eine kurze Beschreibung der Tätigkeit ist nach dem Nachweisgesetz nunmehr erforderlich


�Bitte Arbeitsort angeben, da nach dem Nachweisgesetz ebenfalls erforderlich


�Mindestens den Mindestlohn, also 12 € ab dem 01.10.2022


�Dieser Hinweis ist vor Aushändigung des Vertrags an den MA zu entfernen
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